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(54) Vorrichtung zum Zuziehen einer geöffneten Klappe oder Tür eines Fahrzeugs an die 
Karosserie

(57) Bei einer Vorrichtung zum Zuziehen einer ge-
öffneten Klappe (10) oder Tür an die Karosserie (11) ei-
nes Fahrzeugs gibt es außer dem Schloss auch noch
eine motorisch angetriebene Zuziehhilfe und einen Sen-
sor, der den Motor in einer bestimmten Position der Klap-
pe einschaltet und abschaltet. Zwecks zuverlässiger
Ausbildung der Vorrichtung wird vorgeschlagen, die Zu-
ziehhilfe als eine vom Schloss unabhängige Zuziehein-
richtung auszubilden, die aus einem passiven Teil (12)
und einem aktiven Teil (50) besteht. Der eine Teil (50)
sitzt an der Klappe (10) und der andere (12) an der Ka-
rosserie (11). Der aktive Teil (50) der Zuzieheinrichtung
besteht aus einem motorisch beweglichen Hebelpaar
(50), dessen einer Hebel (27) einen Haken (26) aufweist.
Der passive Teil (12) der Zuzieheinrichtung besteht aus
einem ortsfesten Steg (12). Vom Motor (15) der Vorrich-
tung wird der Haken (26) gegenüber dem Steg (12) so-
wohl zwischen einer Eingriffslage und einer Freigabela-
ge als auch zwischen einer Tiefstellung und einer Hoch-
stellung verstellt. Dadurch wird eine Zuziehbewegung
der Klappe (10) an die Karosserie (11) des Fahrzeugs
erreicht, (Fig. 1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Vorrichtung
der im Oberbegriff des Anspruches 1 angegebenen Art.
[0002] Dies Vorrichtung umfasst zunächst ein
Schloss, das an der Klappe bzw. Tür oder an der Karos-
serie befestigt ist. Das Schloss ist zwischen seiner Of-
fenposition in wenigstens eine Schließposition umsteu-
erbar. In der Offenposition gibt das Schloss einen an der
Karosserie oder an der Klappe bzw. Tür sitzendes
Schließteil frei, wodurch ein Öffnen der Klappe bzw. Tür
möglich ist. Beim Schließen der Klappe bzw. Tür wirkt
das Schloss mit dem Schließteil zusammen und wird da-
bei von einer Zuziehhilfe unterstützt, die durch einen Mo-
tor antreibbar ist. In der Schließposition erfasst das
Schloss den Schließteil und hält dadurch die Klappe bzw.
Tür in geschlossener Position fest. Es ist mindestens ein
Sensor vorgesehen, der während des Schließvorgangs
auf eine bestimmte erste Position der Klappe bzw. der
Tür oder des Schlosses anspricht und dann den Motor
wirksam setzt. In einer zweiten Position der Klappe bzw.
Tür wird der Motor wieder abgeschaltet.
[0003] Der Motor der Zuziehhilfe kann eine Bewegung
des Schließteils im Zuziehsinne bewirken, wenn der zu-
gehörige Bauteil im Schloss den Schließteil bereits er-
fasst hat und zunächst in einer sogenannten Vorrast fest-
hält, (DE 199 55 883 A1). Die vorerwähnte Bewegung
des Schließteils überführt den Schloss-Bauteil dann in
seine Hauptrastlage.
[0004] Es gibt aber auch Vorrichtungen, wo die Zu-
ziehhilfe an den Bauteilen des Schlosses angreift, z.B.
an einer Drehfalle, die den Schließteil erfasst und zu-
nächst ebenfalls in einer Vorrast festhält. Mittels der Zu-
ziehhilfe wird die Drehfalle aus ihrer Vorrast in eine
Hauptrast weitergedreht. Dann liegt die Schließposition
des Schlosses vor.
[0005] Die bekannten Schlösser benötigen für die Zu-
ziehhilfe einen großen Bauraum im Schlossgehäuse
oder im Bereich seines Schließteils vom Schloss. Das
Schlossgehäuse lässt für die Schließhilfe nur wenig
Platz.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
zuverlässige Vorrichtung mit Zuziehhilfe zu entwickeln,
die räumlich und funktionell günstiger ausgebildet ist.
Dies wird erfindungsgemäß durch die im Anspruch 1 an-
gegebenen Maßnahmen erreicht, denen folgende be-
sondere Bedeutung zukommt.
[0007] Bei der Erfindung wird eine zweiteilige Zuzieh-
einrichtung unabhängig vom Schloss benutzt, deren ei-
ner Teil an der Karosserie und deren anderer Teil an der
Klappe oder Tür des Fahrzeugs angeordnet sind. Der
eine, aktive Teil der Zuzieheinrichtung besteht aus einem
motorisch beweglichen Hebelpaar, dessen einer Hebel
einen Haken aufweist. Der andere passive Teil der Zu-
zieheinrichtung ist ein ortsfester Steg. Das Hebelpaar
sorgt dafür, dass der Haken vom Motor gegenüber dem
Steg sowohl zwischen einer Eingriffslage und einer Frei-
gabelage als auch zwischen einer Tiefstellung und einer

Hochstellung verstellt wird. Dies sorgt für ein präzises
Heranziehen der Klappe bzw. Tür an die Karosserie.
[0008] Weitere Maßnahmen und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der nach-
folgenden Beschreibung und den Zeichnungen. In den
Zeichnungen ist die Erfindung in zwei Ausführungsbei-
spielen dargestellt. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 die Ansicht auf eine erfindungsgemäße,
an einer Heckklappe eines Fahrzeugs be-
festigte Zuzieheinrichtung, die mit einem
an der Karosserie sitzenden ortsfesten
Steg zusammenwirkt,

Fig. 2 bis 4 nur die wesentlichsten Bauteile der Zu-
zieheinrichtung von Fig. 1 in drei aufein-
anderfolgenden Phasen der Zuziehbewe-
gung der Heckklappe an die Karosserie
des Fahrzeugs,

Fig. 5 + 6 zwei weitere Phasen der bereits in den
Fig. 2 bis 4 gezeigten Bauteile nach Ab-
schluss des Zuziehvorgangs, wenn sich
das nicht näher gezeigte Schloss in seiner
endgültigen Schließposition befindet und
die erfindungsgemäße Zuzieheinrichtung
nicht mehr benötigt wird,

Fig. 7, in einer der Darstellung von Fig. 3 ent-
sprechenden Phase, ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen
Zuziehhilfe, wenn diese gleichzeitig mit
einem Einklemmschutz versehen ist, und

Fig. 8 die Zuzieheinrichtung von Fig. 7 in einer
späteren Arbeitsphase, nachdem der Ein-
klemmschutz wirksam geworden ist.

[0009] Die in Fig. 1 gezeigte Zuzieheinrichtung 20 wird
bei einer Heckklappe 10 eines Fahrzeugs verwendet. Die
Klappe 10 soll gegenüber der Karosserie 11 des Fahr-
zeugs bewegt werden, wo ein zur Zuzieheinrichtung 20
gehörender Steg 12 ortsfest sitzt. Der Steg 12 befindet
sich an einem Stegträger 13, der hier als zweischenkliger
Bügel ausgebildet ist. Der Steg 12 verbindet die beiden
Schenkel des Bügels 13. In den Zeichnungen ist der vor-
dere Schenkel weggebrochen, so dass der Steg 12 im
Querschnitt erscheint. Die beiden Teile der Zuziehein-
richtung könnten ihre Positionen zwischen der Klappe
10 und der Karosserie 11 vertauschen. Anstelle einer
Heckklappe 10 könnte auch eine Tür mit der erfindungs-
gemäßen Zuzieheinrichtung 20 versehen sein.
[0010] Der aktive Teil der erfindungsgemäßen Zuzieh-
hilfe 20 besteht aus einem in besonderer Weise mitein-
ander gekoppeltem Hebelpaar 50, welches einen Haupt-
hebel 22 und einen Nebenhebel 23 umfasst. Während
der Haupthebel 22 mit seinem einen Ende 44 in einem
ortsfesten Lager 19 schwenkgelagert ist, befindet sich
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das entsprechende Drehlager 31 für den Nebenhebel 23
am Haupthebel 22. Wenn der Haupthebel 22 im Sinne
des Pfeils 42 von Fig. 1 verschwenkt wird, nimmt der
Haupthebel 22 das Drehlager 31 vom Nebenhebel 23
mit. Das Drehlager 31 ist also beweglich und verschie-
dene Höhenpositionen 31.1 und 31.2 gegenüber dem
Steg 12 einnehmen, wie noch näher beschrieben werden
wird. Der Haupthebel 22 besitzt einen Steuerarm 36, der
sich an einer Hauptsteuerkurve 28 abstützt. Dazu ist der
Haupthebel 22 von einer Feder gegen die Hauptsteuer-
kurve 28 kraftbelastet. Die Schwenkbewegung des
Haupthebels 22 geschieht über ein dem Motor 15 nach-
geschaltetes Getriebe 16 und eine Schnecke 17, die ein
auf der Antriebsachse 30 der Hauptsteuerkurve 28 sit-
zendes Schneckenrad 18 antreibt.
[0011] Bezüglich seines Drehlagers 31 ist der Neben-
hebel 27 zwischen verschiedenen Drehlagen verstellbar.
Das wird von einer Nebensteuerkurve 29 bewirkt. Auch
die Nebensteuerkurve 29 wird vom Motor 15 und seinem
Getriebe 16 bis 18 im Sinne des Pfeils 35 angetrieben.
Der Nebenhebel 23 hat dabei folgenden besonderen Auf-
bau.
[0012] Der Nebenhebel 23 ist dreiarmig ausgebildet.
Dazu gehört zunächst ein Steuerarm 24, der sich unter
der Wirkung einer Federbelastung an der Nebensteuer-
kurve 29 abstützt, während ein dazu abgewinkelt verlau-
fender Stellarm 25 endseitig einen Haken 26 besitzt.
Schließlich weist der Nebenhebel 23 noch einen Zusatz-
arm 27 auf, der mit einer Angriffsstelle 34 für das Zug-
mittel 33 einer Notbetätigung versehen ist. Die Notbetä-
tigung 33 ist dann manuell betätigbar, wenn die elektri-
sche Steuerung ausfällt.
[0013] Das Hebelpaar 50, der Motor 15 und sein Ge-
triebe 16 bis 18 bilden den aktiven Teil der erfindungs-
gemäßen Zuzieheinrichtung 20. Dieser aktive Teil ist in
einem Gehäuse 21 eingebaut, welches an der Klappe
10 befestigt ist. Das Gehäuse 21 hat einen Schlitz 32, in
welchen der Bügel 13 mit seinem Steg 12 einfahren kann,
wie Fig. 1 zeigt. Der Haken 26 vom Nebenhebel 23 wirkt
mit dem Steg 12 des Bügels 13 zusammen. Wie das im
Einzelnen geschieht, ist aus den Fig. 2 bis 6 zu entneh-
men, in welchem fünf verschiedene Arbeitsphasen der
wichtigsten Bauteile der erfindungsgemäßen Zuziehein-
richtung 20 gezeigt sind.
[0014] In der Offenposition der Klappe 10 nimmt das
Hebelpaar 50 die aus Fig. 2 ersichtliche Lage ein. Der
Motor ruht, wobei die beiden Steuerkurven 28, 29 sich
in einer Ausgangsdrehstellung befinden, die in Fig. 2 mit
0° markiert ist. Dann befindet sich der Haupthebel 22 mit
seinem Steuerarm 36 am Minimum 39 seiner Hauptsteu-
erkurve 28. Das Drehlager 31 des Hilfshebels 23 nimmt
in der Ausgangsdrehstellung eine durch die Hilfslinie
31.1 in Fig. 2 markierte Tiefstellung ein. Gleichzeitig
stützt sich der Nebenhebel 23 mit seinem Steuerarm 24
an seinem durch Punktschraffur in Fig. 2 hervorgehobe-
nen Maximum 37 der Nebensteuerkurve 29 ab. Dadurch
kommt es bezüglich des Bügels 13 zu einer durch die
Hilfslinie 26.1 ersichtlichen Neigungslage des Stellarms

25.
[0015] Die in Fig. 2 ersichtliche Ruheposition des He-
belpaars 50 liegt bei geöffneter Heckklappe vor und bleibt
auch bestehen, wenn die Heckklappe 10 so weit ge-
schlossen wird, bis das zugehörige, nicht näher gezeigte
Schloss in eine Vorrastlage gekommen ist. Diese Situa-
tion ist in Fig. 2 dargestellt. In allen Zeichnungen sind die
elastischen Dichtungen zwischen der Unterkante 45 der
Heckklappe 10 und der Oberkante der Karosserie 11
nicht mit gezeichnet. In der Vorrastlage von Fig. 2 liegt
noch ein Spalt zwischen den elastischen Dichtungen vor.
Lässt man die elastischen Dichtungen unberücksichtigt,
so liegt zwischen der Oberkante 11.1 der Karosserie 11
einerseits und der Unterkante 45 der Heckklappe 10 eine
Lücke 14 vor. In der Vorrastlage von Fig. 2 befindet sich
der Haken 26 vom Nebenhebel 23 in einer seitlichen La-
ge unterhalb des Stegs 12 vom Bügel 13. Die vorbe-
schriebene Neigungslage 26.1 des Stellarms 25 erweist
sich somit als "Freigabelage" des Hakens 26 bezüglich
des ortsfesten Stegs 12.
[0016] In der Vorrastlage von Fig. 2 werden Sensoren
wirksam, die den Motor 15.1 in Betrieb setzen. Was dann
passiert, ist in der Fig. 3 zu erkennen, welche die nächste
Arbeitsphase des Antriebs zeigt. Die Steuerkurven 28,
29 haben sich um einen geringen Winkelbetrag von ca.
5° weitergedreht. Der Haupthebel 22 befindet sich mit
seinem Steuerarm 36 noch in der Nähe des Hauptsteu-
erkurven-Minimums 38, weshalb das bewegliche Drehla-
ger 31 vom Nebenhebel 23 sich noch sehr nahe seiner
in Fig. 2 beschriebenen Tiefstellung 31.1 befindet. Der
Steuerarm 24 vom Nebenhebel 23 hat aber das punkt-
schraffierte Maximum 37 der Nebensteuerkurve 29 ver-
lassen. Durch die erwähnte Federbelastung hat sich da-
her der Nebenhebel 23 in seinem Drehlager 31 im Sinne
des Pfeils 43 verdreht und der Haken 26 seines Stellarms
25 ist unter den Bügel-Steg 12 gekommen. Es liegt dann
die durch die Hilfslinie 26.2 gekennzeichnete "Eingriffs-
lage" des Hakens 26 vor.
[0017] Durch die Weiterdrehung des Antriebs gelan-
gen die Steuerkurven 28, 29 schließlich in eine aus Fig.
4 ersichtliche 180°-Position. Die Hauptsteuerkurve 28 ist
so weit gedreht worden, dass jetzt der Steuerarm 36 des
Haupthebels 22 sich am Maximum 40 der zugehörigen
Hauptsteuerkurve 28 abstützt. Dadurch ist der Haupthe-
bel 22 gegenüber der Vorrastposition von Fig. 2 in eine
höhere Schräglage gekommen, wodurch der Nebenhe-
bel 23 über sein Drehlager 31 nach oben mitgenommen
worden ist. Das Nebenhebel-Drehlager 31 befindet sich
jetzt in einer durch die Hilfslinie 31.2 markierten Hoch-
stellung. Das Drehlager 31 hat sich um die Strecke 41
nach oben bewegt. Weil der Haken 26 den Bügel-Steg
12 erfasst und mitgenommen hat, wurde die Heckklappe
10 an die Karosserie 11 herangezogen. Diese Relativ-
bewegung ist in Fig. 4 anhand der Lage der Oberkante
11.2 bezüglich der Heckklappen-Unterkante 45 veran-
schaulicht. In den Raum 59 zwischen den beiden Kanten
11.2, 45 befinden sich die bereits oben erwähnten, nicht
näher gezeigten elastischen Dichtungen, die in Fig. 4
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fest gegeneinander gedrückt sind. In Fig. 4 ist das bereits
erwähnte parallele Schloss zwischen der Heckklappe 10
und der Karosserie 11 in einer Schließposition überführt.
[0018] In der Schließposition von Fig. 4 wird die Heck-
klappe 10 bereits durch das Schloss an der Karosserie
11 festgehalten. Es kommt daher nicht mehr darauf an,
ob auch der Haken 26 den Bügelsteg 12 hintergreift. Des-
wegen kann der Antrieb weiterlaufen und erreicht dabei
die in Fig. 5 gezeigte Arbeitsposition, wo die Steuerkur-
ven 28, 29 in ihre 200°-Drehstellung gelangt sind. In der
Zwischenposition von Fig. 5 befindet sich der Steuerarm
24 vom Nebenhebel 23 gerade an der Übergangsstelle
zwischen dem Minimum 38 und dem strichpunktiert
schraffierten Maximum 37 seiner Nebensteuerkurve 29.
Der Haken 26 hintergreift zwar noch den Steg 12 vom
ortsfesten Bügel 13, doch hat der Steuerarm 36 vom
Haupthebel 22 bereits das Maximum 40 seiner Haupt-
steuerkurve 28 verlassen. Dadurch wurde das bewegli-
che Drehlager 31 vom Nebenhebel 23 etwas abgesenkt,
so dass ein kleines Spiel zwischen dem Bügelsteg 12
und dem Haken 26 entsteht. Dieses Spiel stört nicht, weil,
wie gesagt, das parallele Schloss die Heckklappe 10 ge-
genüber der Karosserie 11 festhält; im Gegenteil, das
Spiel erleichtert die weitere Rückbewegung des Hakens
26.
[0019] Beim weiteren Antrieb der Steuerkurven 28, 29
im Sinne des Pfeils 35 kommt es dann zu der aus Fig. 6
ersichtlichen Zwischenposition des Hebelpaares 50, die
eine 240°-Drehstellung der Steuerkurven 28, 29 zeigt.
Weil der Steuerarm 36 dem Minimum 39 seiner Haupt-
steuerkurve 28 näher gekommen ist, hat sich das Drehla-
ger 31 vom Nebenhebel 23 noch mehr zum Steg 12 hin
abgesenkt. Zugleich ist aber der Nebenhebel 23 mit sei-
nem Steuerarm 24 zur Abstützung an dem punktschraf-
fierten Maximum 37 seiner Nebensteuerkurve 29 ge-
langt. Deswegen liegt in Fig. 6 wieder eine Freigabelage
26.1 seines Stellarms 25 vor. Der Haken 26 befindet sich
in seitlichem Abstand zum Bügelsteg 12.
[0020] Der Motor stoppt erst dann, wenn wieder die
aus Fig. 2 ersichtliche Ruheposition des Antriebs erreicht
worden ist, nämlich die 0°-Stellung. Die Einrichtung 20
ist dann in einer Bereitschaft für einen künftigen Zuzieh-
vorgang. In diesem Fall ist die Heckklappe 10 noch ge-
schlossen, solange das parallele Schloss sie an der Ka-
rosserie 11 festhält. Das ändert sich erst, wenn das
Schloss seinen Schließteil freigibt, was seinen
Schließteil freigibt, was in üblicher Weise durch Funk,
eine Zentralverriegelung und/oder einen mechanischen
Schlüssel erfolgen kann.
[0021] Das in den Fig. 7 und 8 gezeigte zweite Aus-
führungsbeispiel zeigt die erfindungsgemäße die erfin-
dungsgemäße Zuzieheinrichtung, wenn sie auch noch
mit einem Einklemmschutz versehen ist. Deswegen wer-
den zur Bezeichnung analog gestalteter Bauteile die glei-
chen Bezugszeichen wie im ersten Ausführungsbeispiel
von Fig. 1 bis 6 verwendet. Insoweit gilt die bisherige
Beschreibung. Es genügt lediglich auf die Unterschiede
einzugehen.

[0022] Das Lagerende 44 vom Haupthebel 22 besitzt
ein offenes Schwenklager 49 und ist damit nicht immer
ortsfest. Das Schwenklager 49 besteht hier nämlich aus
einem zwar ortsfesten Lagerzapfen 46, aber aus einer
offenen, z.B. als Langloch 47 ausgebildeten Lagerauf-
nahme. Zum Schwenklager 49 gehört noch eine Feder
48, die ein im Sinne des Kraftpfeils 51 wirkende Feder-
belastung auf das Lagerende 44 des Haupthebels 22
ausübt. Nur im Normalfall ist daher das Schwenklager
49 ortsfest, weil sein Lagerzapfen 46 sich in dem unteren
Bereich 47.1 des Langlochs 47 befindet. Es gibt auch
einen weiteren Sensor 52, der zwecks Unterscheidung
des zum Ein- und Ausschalten des Motors 15 dienenden
weiteren Sensors mit "Klemmschutz-Sensor" bezeichnet
werden soll. Dieser Klemmschutz-Sensor 42 überwacht
die Lage des Schwenklagers 49 in diesem unteren Nor-
mal-Bereich 47.1 und besteht im vorliegenden Fall aus
einem elektrischen Schalter. Der Schalter 52 besitzt ei-
nen Schalterbetätiger 53. Der Schalterbetätiger 53
spricht auf eine Bewegung des Schwenklagers 49 an,
die in folgendem Einklemmfall eintritt.
[0023] Die Fig. 7 zeigt das Hebelpaar 50 in einer Po-
sition, die derjenigen von Fig. 3 des ersten Ausführungs-
beispiels entspricht. Der Haken 26 vom Nebenhebel 23
befindet sich dabei bereits in einer Eingriffslage 26.2 be-
züglich des Bügelstegs 12 und der Haupthebel 22 mit
dem Drehlager 31 für den Nebenhebel 23 nahezu in der
Tiefstellung. Weil, wie schon im ersten Ausführungsbei-
spiel, der Antrieb eingeschaltet ist, drehen sich die bei-
den Steuerscheiben 28, 29 im Sinne des Antriebspfeils
35 von Fig. 7. Zwischen der Lage 11.1 der Oberkante
der Karosserie 11 und der Unterkante 45 der Heckklappe
10 befindet sich ein Hindernis 55, z.B. der Finger einer
menschlichen Hand. In Fig. 7 beginnt, wie schon im Zu-
sammenhang mit Fig. 3 des ersten Ausführungsbeispiels
beschrieben wurde, die Zuziehbewegung der Einrich-
tung 20’. Wenn nicht der angekündigte Einklemmschutz
bestünde, würde der menschliche Finger 55 zerquetscht
werden.
[0024] Dies wird aber bei der zweiten Ausführungs-
form 20’ der erfindungsgemäßen Zuziehhilfe verhindert,
wie anhand der Fig. 8 erkennbar ist. Sobald beim Zuzie-
hen der Heckklappe 10 durch das Hindernis 55 ein Wi-
derstand sich über die Gliederkette Bügel 13, Bügelsteg
12, Haken 26, Nebenhebel 23, dessen Drehlager 31 und
dem Haupthebel 22 bemerkbar macht, wirkt auf das of-
fene Schwenklager 49 eine durch einen Pfeil 54 in Fig.
8 veranschaulichte Klemmkraft. Diese Klemmkraft 54
verschiebt das Lagerende 44 des Haupthebels 22 gegen
die wirkende Federbelastung 41. Die Feder 48 wird ge-
dehnt und der ortsfeste Lagerzapfen 46 gelangt in den
oberen Bereich 47.2 des Langlochs. Die Folge ist, dass
sich das Lagerende 44 des Haupthebels 22 um das Weg-
stück 56 nach unten bewegt. Das wird vom Klemm-
schutz-Sensor 52 registriert. Im vorliegenden Fall wird
der Schalterbetätiger 53 eingedrückt.
[0025] Der Klemmschutz-Sensor 52 ist mit einer elek-
trischen Steuerung 57 des Motors 15 verbunden. Von

5 6 



EP 1 614 840 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der elektrischen Steuerung 57 geht die elektrische Ver-
sorgungsleitung 58 zum Motor 15. Wenn der Klemm-
schutz-Sensor 52 anspricht, wird die Stromversorgung
für den Motor 15 unterbrochen. Die Drehung des Exzen-
ters 28, 29 stoppt. Es verbleibt eine ausreichend große
Restlücke 14’ zwischen der Heckklappen-Unterkante 45
und der Oberkante der Karosserie 11, die eine Beschä-
digung des eingeklemmten Fingers 55 verhindert.
[0026] Wenn das Hindernis bzw. der Finger 55 aus der
Restlücke 14’ entfernt ist, stellt sich das Schwenklager
49 aufgrund der Federbelastung 51 wieder in seine aus
Fig. 7 ersichtliche Normallage zurück. Dann kommt der
ortsfeste Lagerzapfen 46 wieder im unteren Bereich 47.1
des Langlochs 47 zu liegen. Der Klemmschutz-Sensor
52 gibt die elektrische Stromversorgung des Motors 15
über die elektrische Steuerung 57 wieder frei. Die beiden
Steuerkurven 28, 29 werden weiter angetrieben bis
schließlich die bereits im Zusammenhang mit dem ersten
Ausführungsbeispiel in Fig. 4 beschriebene Schließpo-
sition der Heckklappe erreicht ist. Wie ersichtlich wird,
auch wenn der Einklemmschutz bei der Zuzieheinrich-
tung 20’ wirksam wird, der spätere Betrieb nicht gestört,
wenn das Hindernis aus dem Bewegungsweg der Heck-
klappe entfernt worden ist.

Bezugszeichenliste :

[0027]

10 Heckklappe des Fahrzeugs
11 Karosserie
11.1 Lage der Oberkante von 11 in der Vorrastpositi-

on (Fig. 2)
11.2 Lage der Oberkante von 11 in der Hauptrastpo-

sition/Schließposition (Fig. 4)
12 Steg an 11
13 Steg-Träger, Bügel
14 Lücke zwischen 10, 11 (Fig. 1)
14’ Restlücke zwischen 10, 11 (Fig. 8)
15 Motor
16 Getriebe an 15
17 Schnecke an 16
18 Schneckenrad für 17
19 ortsfestes Schwenklager für 22
20 erste Ausführungsform der Zuzieheinrichtung

(Fig. 1 bis 6)
20’ zweite Ausführungsform der Zuzieheinrichtung

(Fig. 7, 8)
21 Gehäuse von 20
22 Haupthebel von 20
23 Nebenhebel von 20
24 Steuerarm von 23
25 Stellarm von 23
26 Haken an 25
26.1 Hilfslinie der Freigabelage von 26 (Fig. 2)
26.2 Hilfslinie der Eingriffslage von 26 (Fig. 3)
27 Zusatzarm von 23
28 Hauptsteuerkurve für 22

29 Nebensteuerkurve für 23
30 Antriebsachse von 18, 28, 29 (Fig. 1)
31 bewegliches Drehlager von 23 an 22
31.1 Hilfslinie der Tiefstellung von 31 (Fig. 2)
31.2 Hilfslinie der Hochstellung von 31 (Fig. 4)
32 Schlitz in 21 für 12
33 Zugmittel der Notbetätigung
34 Angriffsstelle von 33 an 27
35 Antriebspfeil von 18, 28, 29
36 Steuerarm von 22
37 punktschraffiertes Maximum von 29 (Fig. 2)
38 Minimum von 29 (Fig. 3)
39 Minimum von 28 (Fig. 6)
40 Maximum von 28 (Fig. 4)
41 Zuziehstrecke zwischen 11.1, 11.2 (Fig. 4, 5)
42 Schwenkbewegung von 22
43 Drehbewegung von 23 (Fig. 3)
44 Lagerende von 22
45 Unterkante von 10
46 ortsfester Lagerzapfen (Fig. 7)
47 Lageraufnahme für 46, Langloch
47.1 unterer Bereich von 47 (Normalfall Fig. 7)
47.2 oberer Bereich von 47 (Einklemmfall, Fig. 8)
48 Feder für 44
49 offenes Schwenklager (Fig. 7, 8)
50 Hebelpaar
51 Kraftpfeil der Federbelastung von 44 (Fig. 7, 8)
52 Klemmschutz-Sensor (Fig. 7, 8)
53 Schalter-Betätiger (Fig. 7, 8)
54 Klemmkraft von 44 (Fig. 8)
55 Hindernis, menschlicher Fingr (Fig. 7, 8)
56 Verschiebungsweg von 44 (Fig. 8)
57 elektrische Steuerung für 15 (Fig. 7, 8)
58 elektrische Versorgungsleitung für 15 (Fig. 7, 8)
59 Raum zwischen 45 und 11.2 (Fig. 4)

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Zuziehen (41) einer geöffneten
Klappe (10) oder einer Tür an die Karosserie (11)
eines Fahrzeugs
mit einem Schloss, das in Offenposition einen
Schließteil freigibt und in Schließposition erfasst,
mit einer motorisch angetriebenen Zuziehhilfe
und mit mindestens einem Sensor, der den Motor in
einer bestimmten Position der Klappe bzw. Tür ein-
schaltet und/oder ausschaltet,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuziehhilfe (20) unabhängig vom Schloss
ausgebildet ist und aus einer zweiteiligen Zuziehe-
inrichtung (20; 20’) besteht,
deren einer Teil (12) oder (50) an der Karosserie (11)
und deren anderer Teil (50) oder (12) an der Klappe
(10) oder Tür des Fahrzeugs angeordnet sind,
dass der eine, aktive Teil der Zuzieheinrichtung (20;
20’) aus einem motorisch beweglichen Hebelpaar
(50) besteht, dessen einer Hebel (27) einen Haken
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(26) aufweist,
während ein ortsfester Steg (12) den anderen, pas-
siven Teil der Zuzieheinrichtung (20; 20’) bildet
und dass der Haken (26) vom Motor (15) gegenüber
dem Steg (12) sowohl zwischen einer Eingriffslage
(26.2) und einer Freigabelage (26.1) als auch zwi-
schen einer Tiefstellung (31.1) und einer Hochstel-
lung (31.2) verstellbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hebelpaar aus einem wenig-
stens im Normalfall ortsfest schwenkgelagerten (19)
Haupthebel (22) und einem am Haupthebel (22)
drehgelagerten (31) Nebenhebel (23) besteht,
dass der Motor (15) eine auf den Haupthebel (22)
wirkende Hauptsteuerkurve (28) und eine mit dem
Nebenhebel (23) zusammenwirkende Nebensteuer-
kurve (29) antreibt,
dass der Haken (26) am Nebenhebel (23) sitzt, und
von der Nebensteuerkurve (19) zwischen der Ein-
griffslage (26.2) und Freigabelage (26.1) gegenüber
dem Steg (12) verdreht wird
und dass die Hauptsteuerkurve (28) im Antriebsfall
den Haupthebel verschwenkt und das schwenkbe-
wegliche Lager (31) vom Nebenhebel (23) zwischen
der Tiefstellung (31.1) und der Hochstellung (31.2)
mit verschwenkt (42).

3. Verschluss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hebelpaar (50) und der
Motor (20) in einem Gehäuse (21) angeordnet sind.

4. Verschluss nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hauptsteuerkurve (28) und
die Nebensteuerkurve (29) koaxial angeordnet sind
und vom Motor (15) konform angetrieben (35) wer-
den.

5. Verschluss nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zuzieheinrich-
tung (20; 20’) neben dem Schloss und dessen
Schließteil im Fahrzeug angeordnet ist.

6. Verschluss nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der aktive Teil (50,
15) der Zuzieheinrichtung (20; 20’) in das Schloss
und der passive Teil (12) der Zuzieheinrichtung (20;
20’) in den Schließteil des Schlosses integriert sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steg (12) der Zuziehein-
richtung (20) getrennt vom Schließteil des Schlosses
angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steg (12) der Zuziehein-
richtung (20) in den Schließteil des Schlosses inte-
griert ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schließteil des Schlosses
zugleich als Steg (12) der Zuzieheinrichtung (20)
fungiert.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schloss von ei-
nem Antrieb zwischen seiner Schließposition und
Offenposition umsteuerbar ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Hochstellung
(31.2) vom Drehlager (31) des Nebenhebels (23) der
Haken (26) seine Eingriffslage (26.1) gegenüber
dem Steg (12) einnimmt, während das Schloss sich
in seiner Schließposition befindet.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Schließposition das Schloss
anstelle der Zuzieheinrichtung (20) die Klappe (10)
bzw. die Tür an der Karosserie festhält.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Schließposition des Schlos-
ses der Motor (15) das Hebelpaar (50) weiterbewegt
bis das Drehlager (31) vom Nebenhebel (23) am
Haupthebel (22) aus seiner Hochstellung (31.2) in
seine Tiefstellung (31.1) zurückverschwenkt wird,
dass der Haken (26) bei dieser Weiterbewegung aus
seiner Eingriffslage (26.2) in seine Freigabelage
(26.1) zurückgedreht wird und dann der Motor (15)
von einem Sensor abgeschaltet wird.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass am Nebenhebel
(23) eine manuelle Notbetätigung (33) angreift, mit
welcher bei Ausfall des Antriebs (15, 17, 18), der
Spannungsquelle und/oder der elektrischen Steue-
rung ein Öffnen der Klappe (10) bzw. Tür möglich ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Nebenhebel (23)
einen Zusatzarm (27) aufweist, an dem die Zugmittel
(33) der Notbetätigung angreifen.

16. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 2 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der
Nebenhebel (23) einen Steuerarm (24) aufweist, der
mit der Nebensteuerkurve (29) zusammenwirkt.

17. Verschluss nach einem der oder mehreren der An-
sprüche 2 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
der Haupthebel (22) einen Steuerarm (36) besitzt,
der mit der Hauptsteuerkurve (28) zusammenwirkt.

18. Vorrichtung nach Anspruch 16 oder 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steuerarm (24) des Ne-
benhebels (23) und/oder der Steuerarm (36) des
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Haupthebels (22) in Richtung der Nebensteuerkurve
(29) bzw. Hauptsteuerkurve (28) federbelastet sind.

19. Verschluss nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 2 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der
Haupthebel (22) und der Nebenhebel (23) unter der
Wirkung einer gemeinsamen Federbelastung ste-
hen.

20. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 2 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der
Nebenhebel (23) einen Stellarm (25) aufweist, an
dessen freien Ende der Haken (26) sitzt.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zuzieheinrich-
tung (20) einen Schutz (Einklemmschutz) gegen-
über Einklemmung von Gegenständen zwischen der
Klappe und der Tür einerseits und der Karosserie
des Fahrzeugs andererseits aufweist.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Zuzieheinrichtung (20’) das
Schwenklager (49) vom Haupthebel (22) in Gegen-
richtung zur Zuziehbewegung offen ist,
dass der Haupthebel (22) im Bereich seines
Schwenklagers (49) eine Federbelastung (51) auf-
weist, die im Normalfall das Lagerende (44) vom
Haupthebel (22) im Schwenklager (49) ortsfest po-
sitioniert, aber im Einklemmfall im Schwenklager
(49) verschiebt (54).

23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Bereich vom Lagerende (44) des
Haupthebels (22) ein weiterer Sensor (Klemm-
schutzsensor 52) angeordnet ist, der auf die Ver-
schiebung (54) des Lagerendes (44) anspricht und
den Motor (15) stoppt.

24. Vorrichtung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das offene Schwenklager (49)
aus einem Langloch (47) im Haupthebel (22) und
einem ortsfesten Zapfen (46) besteht.

25. Vorrichtung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das offene Schwenklager aus
einem Zapfen am Haupthebel und einer ortsfesten,
langlochartigen Aufnahme gebildet ist.
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